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Kantonsrat 

 

M 1088 

 

Motion Stutz Hans und Mit. über die Stärkung der Aufsichts- und 

Kontrollkommission (AKK) 

 
eröffnet am 20. März 2023  
 
 
Antrag: 
Im Kantonsratsgesetz ist festzuschreiben, dass  
1. die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) jährlich einen Tätigkeitsbericht erstellt, in 

dem sie über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer Aufsichtstätigkeit orientiert, 
ebenso über wichtige Feststellungen und Beurteilungen, 

2. dieser Bericht zu veröffentlichen ist. 
 
Begründung: 
Der Kanton Luzern gehört weiterhin zu jenen Kantonen, deren Strukturen von obrigkeitsge-
fälligen Regelungen geprägt sind. Noch immer hat er keine Ombudsstelle. Noch immer ist 
das Öffentlichkeitsprinzip nicht umgesetzt, obwohl die Mehrheit des Kantonsrats dessen Ein-
führung befürwortet hat.  
 
Noch immer erfahren die Bürger*innen nicht, was die Organe der Oberaufsicht über Regie-
rung und Verwaltung kontrolliert haben und zu welchen Einschätzungen sie dabei gekom-
men sind.  
 
Dem Kantonsrat obliegt unter anderem die Oberaufsicht über Regierung und Verwaltung. Bis 
anhin erstattet die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) jeweils gegen Ende der Legisla-
tur einen Bericht. Bis anhin war er ebenso kurz wie nichtssagend. Am Ende der Legislatur 
2019–2023 war er erstmals ausführlicher, doch blieb er «vertraulich». Transparenz gehört je-
doch zu den Grundvoraussetzungen der gegenseitigen Kontrolle der staatlichen Gewalten. 
Transparenz gehört auch zu den Voraussetzungen für Vertrauen in das staatliche Handeln. 
 
Mit der Umsetzung der Motion betritt der Kanton Luzern kein politisches Neuland. Mindes-
tens sieben Kantone der Deutschschweiz kennen bereits eine Regelung, wonach das Organ 
der parlamentarischen Oberaufsicht (meist jährlich) einen Bericht zu erstellen hat und dieser 
Bericht auch zu veröffentlichen ist. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantons 
Basel-Landschaft veröffentlicht auch regelmässig Berichte zu einzelnen Geschäften. 
 
Stutz Hans 
Bärtsch Korintha 
Estermann Rahel 
Zbinden Samuel  
Horat Bärbel  
Koch Hannes  
Widmer Reichlin Gisela  
Misticoni Fabrizio  
Waldvogel Gian  
Roth David  
Ledergerber Michael  
Setz Isenegger Melanie 
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Motion Stutz Hans und Mit. über die Stärkung der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK)



eröffnet am 20. März 2023 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Antrag:

Im Kantonsratsgesetz ist festzuschreiben, dass 

1. die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) jährlich einen Tätigkeitsbericht erstellt, in dem sie über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer Aufsichtstätigkeit orientiert, ebenso über wichtige Feststellungen und Beurteilungen,

2. dieser Bericht zu veröffentlichen ist.



Begründung:

Der Kanton Luzern gehört weiterhin zu jenen Kantonen, deren Strukturen von obrigkeitsgefälligen Regelungen geprägt sind. Noch immer hat er keine Ombudsstelle. Noch immer ist das Öffentlichkeitsprinzip nicht umgesetzt, obwohl die Mehrheit des Kantonsrats dessen Einführung befürwortet hat. 



Noch immer erfahren die Bürger*innen nicht, was die Organe der Oberaufsicht über Regierung und Verwaltung kontrolliert haben und zu welchen Einschätzungen sie dabei gekommen sind. 



Dem Kantonsrat obliegt unter anderem die Oberaufsicht über Regierung und Verwaltung. Bis anhin erstattet die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) jeweils gegen Ende der Legislatur einen Bericht. Bis anhin war er ebenso kurz wie nichtssagend. Am Ende der Legislatur 2019–2023 war er erstmals ausführlicher, doch blieb er «vertraulich». Transparenz gehört jedoch zu den Grundvoraussetzungen der gegenseitigen Kontrolle der staatlichen Gewalten. Transparenz gehört auch zu den Voraussetzungen für Vertrauen in das staatliche Handeln.



Mit der Umsetzung der Motion betritt der Kanton Luzern kein politisches Neuland. Mindestens sieben Kantone der Deutschschweiz kennen bereits eine Regelung, wonach das Organ der parlamentarischen Oberaufsicht (meist jährlich) einen Bericht zu erstellen hat und dieser Bericht auch zu veröffentlichen ist. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantons Basel-Landschaft veröffentlicht auch regelmässig Berichte zu einzelnen Geschäften.
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